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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat durch das Mitglied 

des Finanzstrafsenates 1, Mag. Peter Maurer, in der Finanzstrafsache gegen Bw., wegen des 

Finanzvergehens der Abgabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 2 lit. a des Finanzstrafgesetzes 

(FinStrG) über die Berufung des Beschuldigten vom 21. Mai 2006 gegen das Erkenntnis des 

Finanzamtes Innsbruck vom 14. April 2006, SN X, 

zu Recht erkannt: 

I. Der Berufung des Beschuldigten wird teilweise Folge gegeben, das angefochtene Erkenntnis 

aufgehoben und in der Sache selbst erkannt: 

1. Der Berufungswerber Bw., ist schuldig, er hat im Bereich des Finanzamtes Innsbruck als 

Abgabepflichtiger vorsätzlich unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 

UStG 1994 entsprechenden Voranmeldungen betreffend die Zeiträume 08-11/2003 sowie 

01/2005 und 03-09/2005 eine Verkürzung von Vorauszahlungen an Umsatzsteuer in Höhe von 

insgesamt € 5.143,38 bewirkt und dies nicht für möglich, sondern für gewiss gehalten und 

hiedurch das Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG be-

gangen. 

Gemäß § 33 Abs. 5 iVm. § 21 Abs. 1 und 2 FinStrG wird daher über ihn eine Geldstrafe von 

€ 900,00 (in Worten: Euro neunhundert) und gemäß § 20 FinStrG für den Fall der Uneinbring-

lichkeit der Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag verhängt. 

Gemäß § 185 Abs. 1 lit. a FinStrG werden die Kosten des Verfahrens mit € 90,00 festgesetzt.  
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2. Das überdies gegen den Berufungswerber zur SN X eingeleitete Finanzstrafverfahren 

wegen des Verdachtes, er habe betreffend die Zeiträume 01-07/2003, 12/2003 und 02/2005 

Abgabenhinterziehungen gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG begangen, wird gemäß §§ 136, 157 

FinStrG eingestellt. 

II. Im Übrigen wird die Berufung als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Erkenntnis vom 14. April 2006, SN X, hat das Finanzamt Innsbruck als Finanzstrafbehörde 

erster Instanz den Berufungswerber nach § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG für schuldig erkannt, weil 

er im Bereich des Finanzamtes Innsbruck fortgesetzt vorsätzlich unter Verletzung der 

Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 UStG 1994 entsprechenden Voranmeldungen eine 

Abgabenverkürzung an Umsatzsteuer für 01-12/2003 und 01-09/2005 in Höhe von € 5.143,38 

bewirkt und dies nicht nur für möglich, sondern für gewiss gehalten habe. 

Aus diesem Grund wurde über ihn gemäß § 33 Abs. 5 (iVm. § 21 Abs. 1 und 2) FinStrG eine 

Geldstrafe in der Höhe von € 1.000,00 verhängt und für den Fall der Uneinbringlichkeit der 

Geldstrafe gemäß § 20 FinStrG eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen ausgesprochen. 

Die Kosten des Strafverfahrens wurden gemäß § 185 Abs. 1 lit. a FinStrG pauschal mit 

€ 100,00 bestimmt. 

Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die fristgerechte – als „Einspruch“ bezeichnete – Beru-

fung des Beschuldigten vom 21. Mai 2006. Nach Erteilung eines Mängelbehebungsauftrages 

hat der Berufungswerber im Schriftsatz vom 28. Juni 2006 dazu begründend im Wesentlichen 

wie folgt vorgebracht: 

Der Berufungswerber weise den Tatvorwurf entschieden zurück. Da er selbst als Lieferant und 

Unternehmer unschuldigerweise zu Schaden gekommen sei und aufgrund dieser Situation 

seine Bank die Konten gesperrt habe, sei er auch nicht in der Lage gewesen, die Umsatz-

steuer sowie andere Rechnungen zu begleichen. Von den aushaftenden Beträgen für einge-

kauftes Material, die per Gericht eingeklagt worden seien, habe er die Umsatzsteuer vom Fi-

nanzamt auch nie eingefordert. 

Zur Entscheidung wurde erwogen: 

Der Berufungswerber ist seit 1990 (Vermietung und Verpachtung bzw. technische Beratung) 

unternehmerisch tätig. Er ist für die Einhaltung der abgabenrechtlichen Vorschriften verant-

wortlich. 
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Hinsichtlich der Umsatzsteuer für die hier gegenständlichen Zeiträume – 01-12/2003 und 01-

09/2005 – ergibt sich aus dem Veranlagungsakt und dem Abgabenkonto des Berufungswer-

bers, StNr. Y, folgendes Bild: 

Für die Zeiträume 01-06/2003 wurden keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben und 

keine Umsatzsteuervorauszahlungen entrichtet. Zu Beginn der am 21. August 2003 zu AB-Nr. 

Bp1 durchgeführten USt-Sonderprüfung hat der Berufungswerber die „UVA-Daten“ für 01-

06/2003 bekannt gegeben. Mit Bescheid vom 27. August 2003 wurde die Umsatzsteuer für 

01-06/2003 entsprechend diesen „Daten“ mit € 4.047,15 festgesetzt. 

Für den Zeitraum 07/2003 hat der Berufungswerber am 16. September 2003 eine Gutschrift 

von € 534,89 geltend gemacht. 

Die Umsatzsteuerzahllast für 08/2003 in Höhe von € 1.461,13 hat der Berufungswerber am 

27. Oktober 2003 bekannt gegeben. Die Umsatzsteuerzahllast für 09/2003 in Höhe von 

€ 2.054,82 hat er am 27. November 2003 und jene für 10/2003 in Höhe von € 1.646,98 am 

29. Dezember 2003 bekannt gegeben. All diese Bekanntgaben der Umsatzsteuerzahllasten 

erweisen sich damit als verspätet. 

Für die Zeiträume 11-12/2003 wurden keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben und 

keine Umsatzsteuervorauszahlungen entrichtet. Zu Beginn der am 6. Dezember 2004 zu AB-

Nr. Bp2 durchgeführten USt-Sonderprüfung hat der Berufungswerber eine Selbstanzeige für 

die Zeiträume 12/2003 bis 11/2004 erstattet. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen wurde die 

Umsatzsteuer für 11-12/2003 mit € 900,00 ermittelt und dem Berufungswerber mit Bescheid 

vom 7. Dezember 2004 vorgeschrieben. 

Bei der Umsatzsteuer-Jahresveranlagung für 2003 wurden die Besteuerungsgrundlagen für 

die Umsatzsteuer für 2003 wegen Nichtabgabe der Steuererklärung gemäß § 184 BAO ge-

schätzt und die Umsatzsteuer für 2003 mit € 11.000,00 festgesetzt, sodass sich eine Nachfor-

derung an Umsatzsteuer von € 1.424,81 ergab. 

Diese zuletzt angeführte Abgabennachforderung wurde von der Vorinstanz als strafbestim-

mender Wertbetrag für 01-12/2003 angesetzt. 

Für die Zeiträume 01-09/2005 wurden keine Umsatzsteuervoranmeldungen (rechtzeitig) ab-

gegeben und keine Umsatzsteuervorauszahlungen entrichtet. Zu Beginn der am 14. November 

2005 zu AB-Nr. Bp3 durchgeführten Außenprüfung hat der Berufungswerber eine 

Selbstanzeige erstattet. Die Umsatzsteuer für 01-09/2005 wurde daraufhin mit € 6.500,00 

festgesetzt und dem Berufungswerber mit Bescheid vom 22. November 2005 vorgeschrieben. 

In der Folge reichte der Berufungswerber (zu einem aus den vorliegenden Akten nicht ersicht-
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lichen Zeitpunkt ) Umsatzsteuervoranmeldungen für diese Zeiträume ein, aus denen folgende 

Zahllasten bzw. Gutschriften ersichtlich sind: 

U 01/2005 Zahllast 411,51
U 02/2005 Überschuss -87,75
U 03/2005 Zahllast 193,89
U 04/2005 Zahllast 548,32
U 05/2005 Zahllast 759,13
U 06/2005 Zahllast 179,19
U 07/2005 Zahllast 865,92
U 08/2005 Zahllast 383,23
U 09/2005 Zahllast 465,13

Mit Bescheiden vom 31. Jänner 2006 wurde das Verfahren hinsichtlich der Umsatzsteuer für 

01-09/2005 wieder aufgenommen und die Umsatzsteuer für 01-09/2005 mit € 3.718,57 fest-

gesetzt. Dieser Betrag wurde von der Vorinstanz als strafbestimmender Wertbetrag für 01-

09/2005 angesetzt. 

Gemäß § 161 Abs. 1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde zweiter Instanz , sofern das Rechts-

mittel nicht gemäß § 156 FinStrG zurückzuweisen ist, grundsätzlich in der Sache selbst zu 

entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung der 

Rechtsmittelentscheidung ihre Anschauung an die Stelle jener der Finanzstrafbehörde erster 

Instanz zu setzen und das angefochtene Erkenntnis (den Bescheid) abzuändern oder aufzu-

heben, den angefochtenen Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären oder das Rechtsmittel 

als unbegründet abzuweisen. Die Änderungsbefugnis der Finanzstrafbehörde zweiter Instanz 

ist aber gemäß § 161 Abs. 3 FinStrG insoweit eingeschränkt, als eine Änderung des Erkennt-

nisses zum Nachteil des Beschuldigten nur bei Anfechtung durch den Amtsbeauftragten zu-

lässig ist. 

Gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG macht sich der Abgabenhinterziehung schuldig, wer vorsätz-

lich unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 UStG 1994 entsprechenden 

Voranmeldungen eine Verkürzung von Umsatzsteuer (Vorauszahlungen oder Gutschriften) 

bewirkt und dies nicht nur für möglich, sondern für gewiss hält 

Der oben dargestellte Sachverhalt ist nach Ansicht der Berufungsbehörde in objektiver Hin-

sicht wie folgt zu beurteilen: 

Mit der Nichtabgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und Nichtentrichtung der entspre-

chenden Vorauszahlungen für 01-06/2003 wurde das Finanzvergehen der Abgabenhinter-

ziehung gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG verwirklicht. Die zu Beginn der USt-Sonderprüfung 

(AB-Nr. Bp1) erfolgte Bekanntgabe der „UVA-Daten“ ist als Selbstanzeige im Sinne des § 29 

FinStrG zu betrachten: wer sich eines Finanzvergehens schuldig gemacht hat, wird gemäß 

§ 29 Abs. 1, 1. Satz FinStrG insoweit straffrei, als er seine Verfehlung der zur Handhabung der 
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verletzten Abgaben- oder Monopolvorschriften zuständigen Behörde oder einer sachlich 

zuständigen Finanzstrafbehörde darlegt (Selbstanzeige). War mit einer Verfehlung eine 

Abgabenverkürzung oder ein sonstiger Einnahmenausfall verbunden, so tritt die Straffreiheit 

nur insoweit ein, als der Behörde ohne Verzug die für die Feststellung der Verkürzung oder 

des Ausfalls bedeutsamen Umstände offen gelegt und die sich daraus ergebenden Beträge, 

die der Anzeiger schuldet oder für die er zur Haftung herangezogen werden kann, den 

Abgaben- oder Monopolvorschriften entsprechend entrichtet werden (§ 29 Abs. 2, 1. Satz 

FinStrG). Diese vom Gesetz geforderte rechtzeitige Entrichtung der geschuldeten Beträge ist 

erfolgt: bereits am 8. August 2003 hat der Berufungswerber (unter anderem) die Umsatz-

steuer für 01-06/2003 unter Erteilung einer entsprechenden Verrechnungsweisung entrichtet 

(vgl. Kopie der Auftragsbestätigung der X-Bank im Arbeitsbogen AB-Nr. Bp1, die Niederschrift 

über das Ergebnis dieser USt-Sonderprüfung vom 21. August 2003 sowie das Abgabenkonto 

des Berufungswerbers, Kto-Nr. Y). Die Selbstanzeige entfaltet somit strafbefreiende Wirkung; 

daher war das angefochtene Erkenntnis hinsichtlich der Zeiträume 01-06/2003 aufzuheben 

und das mit Bescheid vom 9. Jänner 2006 eingeleitete Finanzstrafverfahren zu SN X in diesem 

Umfang einzustellen (§§ 136, 157 FinStrG). 

Für den Zeitraum 07/2003 wurde vom Berufungswerber eine Gutschrift in Höhe von € 534,89 

geltend gemacht. Anhaltspunkte, dass diese zu Unrecht geltend gemacht worden sei, liegen 

nicht vor. Da für diesen Zeitraum keine Abgabenverkürzung bewirkt wurde, wurde der Tatbe-

stand des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG nicht verwirklicht. Auch für diesen Zeitraum war daher das 

angefochtene Erkenntnis aufzuheben und das gegenständliche Finanzstrafverfahren einzu-

stellen (§§ 136, 157 FinStrG). 

Die Höhe der Umsatzsteuervorauszahlungen für den Zeitraum 08/2003 hat der Berufungswer-

ber am 27. Oktober 2003 (und damit verspätet) mit € 1.461,13 bekannt gegeben. Für 

09/2003 hat er die Höhe der Umsatzsteuervorauszahlungen am 27. November 2003 (und 

damit ebenfalls verspätet) mit € 2.054,82 bekannt gegeben. Für 10/2003 schließlich hat er die 

Höhe der Umsatzsteuervorauszahlungen am 29. Dezember 2003 (und damit abermals 

verspätet) mit € 1.646,98 bekannt gegeben. Zwar sind auch diese Bekanntgaben als 

Selbstanzeigen zu betrachten; es erfolgte aber keine rechtzeitige Entrichtung der 

geschuldeten Beträge, sodass diese Selbstanzeigen keine strafbefreiende Wirkung nach sich 

ziehen können (der Vollständigkeit halber wird bemerkt, dass die Entrichtung von € 1.646,98 

am 26. Jänner 2004 mangels Verrechnungsweisung nicht auf die hier gegenständlichen 

Abgabenschuldigkeiten, sondern gemäß § 214 Abs. 1 BAO auf die ältesten verbuchten 

Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen war). 
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Die Verkürzung einer Abgabe im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG ist schon dann bewirkt, 

wenn die Abgabe dem anspruchsberechtigten Abgabengläubiger, von den Fällen der Zah-

lungserleichterung abgesehen, nicht oder nicht zu dem Zeitpunkt zufließt, in dem sie dieser 

nach den Abgabenvorschriften zu erhalten hat. Der Begriff der Verkürzung umfasst daher 

grundsätzlich jede Beeinträchtigung einer Abgabe in Bezug auf Höhe und Fälligkeit. Die Ab-

gabenverkürzung braucht zur Tatbestandsverwirklichung keine dauernde zu sein (vgl. dazu 

Fellner, Kommentar zum Finanzstrafgesetz, Rz. 26 zu § 33 FinStrG mit weiteren Nachweisen). 

Gerade bei dem in Rede stehenden Tatbestand im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG stellt 

die bloß vorübergehende Erlangung eines Steuervorteils den Regelfall dar (VwGH 3.5.2000, 

98/13/0242). 

Daraus ergibt sich, dass der Beschwerdeführer durch die nicht rechtzeitige Bekanntgabe der 

Höhe bzw. Entrichtung der Umsatzsteuervorauszahlungen für die Zeiträume 08-10/2003 eine 

Verkürzung an Umsatzsteuer in Höhe von € 5.162,93 bewirkt und dadurch den objektiven Tat-

bestand des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG verwirklicht hat. 

Auch mit der Nichtabgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und Nichtentrichtung der ent-

sprechenden Vorauszahlungen für 11-12/2003 wurde das Finanzvergehen der Abgabenhin-

terziehung gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG verwirklicht. Die zu Beginn der USt-Sonderprüfung 

(AB-Nr. Bp2) am 6. Dezember 2004 erstattete Selbstanzeige für die Zeiträume 12/2003 bis 

11/2004 entfaltet jedoch – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – für 12/2003 strafbefreiende 

Wirkung: die strafrelevante Umsatzsteuer (resultierend aus den Provisionen des 

Berufungswerbers) wurde für 11/2003 mit € 634,50 und für 12/2003 mit € 196,38 ermittelt. 

Der Berufungswerber hat für 11/2003 keine Selbstanzeige erstattet, für 12/2003 hingegen 

schon und die Zahllast für diesen Zeitraum mit € 196,38 bekannt gegeben. Die mit Bescheid 

vom 7. Dezember 2004 vorgeschriebene Umsatzsteuer für 11-12/2003 in Höhe von € 900,00 

(inkl. Sicherheitszuschlägen, Fälligkeitstag 17. Jänner 2005) wurde bereits am 14. Dezember 

2004 zur Gänze entrichtet (vgl. Abgabenkonto des Berufungswerbers, StNr. Y). Daher war das 

angefochtene Erkenntnis auch hinsichtlich des Zeitraumes 12/2003 aufzuheben und das 

gegenständliche Finanzstrafverfahren auch in diesem Umfang einzustellen (§§ 136, 157 

FinStrG). Die strafrelevant verkürzte Umsatzsteuer für 11/2003 beläuft sich auf € 634,50. 

Die Nachforderung aus der Umsatzsteuer-Jahresveranlagung für 2003 laut Umsatzsteuerbe-

scheid vom 1. Juli 2005 (€ 1.424,81) basiert auf einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß § 184 BAO wegen Nichtabgabe der Steuererklärung. Zwar hindert grundsätzlich die 

Schätzung der Abgabenbemessungsgrundlagen nicht die Annahme einer Abgabenhinter-

ziehung, die Finanzstrafbehörde trifft jedoch Beweislast für die Richtigkeit der Schätzung (vgl. 
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etwa VwGH 22.2.2996, 93/15/0194). Im vorliegenden Fall lässt sich eine Dokumentation der 

Schätzung den vorliegenden Akten nicht entnehmen; es ist nicht erkennbar, welche finanz-

strafrechtlich zu verantwortenden Vorgänge zu den festgestellten (geschätzten) Nachforde-

rungen an Umsatzsteuer für 2003 geführt haben sollen. Die Verkürzung an Umsatzsteuer für 

2003 in dem im Bescheid vom 1. Juli 2005 festgestellten Ausmaß ist mit der für ein Finanz-

strafverfahren erforderliche Bestimmtheit nicht nachweisbar. 

Insgesamt ergibt sich damit für das Jahr 2003, dass der Berufungswerber hinsichtlich der Zeit-

räume 08-11/2003 den objektiven Tatbestand des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG verwirklicht hat. 

Der strafbestimmende Wertbetrag beliefe sich nach diesen Feststellungen auf € 5.797,43. 

Hinsichtlich der Zeiträume 01-07/2003 und 12/2003 hingegen war das gegenständliche Fi-

nanzstrafverfahren einzustellen. 

Für die Zeiträume 01-09/2005 hat der Berufungswerber zunächst keine Umsatzsteuervoran-

meldungen abgegeben und keine Umsatzsteuervorauszahlungen entrichtet. Aus den nach der 

Erlassung des Festsetzungsbescheides für 01-09/2005 am 2. November 2005 (festgesetzte 

Umsatzsteuer € 6.500,00) eingebrachten Umsatzsteuervoranmeldungen (welche – auch wenn 

der genaue Termin der Einreichung aus den vorgelegten Akten nicht ersichtlich ist – jedenfalls 

verspätet eingebracht wurden) ergeben sich für die Zeiträume für 01/2005 und 03-09/2005 

Zahllasten von insgesamt € 3.806,32 sowie für 02/2005 eine Gutschrift von € 87,75. Die ver-

spätete Bekanntgabe der verkürzten Beträge kann schon mangels rechtzeitiger Entrichtung 

der geschuldeten Beträge keine strafbefreiende Wirkung entfalten (§ 29 Abs. 2 FinStrG). 

Hinsichtlich der Zeiträume 01/2005 und 03-09/2005 hat der Berufungswerber somit durch die 

Nichtbekanntgabe der Höhe bzw. die Nichtentrichtung der Umsatzsteuervorauszahlungen in 

Höhe von insgesamt € 3.806,32 den objektiven Tatbestand des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG 

verwirklicht. Für den Zeitraum 02/2005 hingegen erfolgte keine Abgabenverkürzung; damit 

wurde der Tatbestand des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG nicht verwirklicht. Für 02/2005 war daher 

das angefochtene Erkenntnis aufzuheben und das gegenständliche Finanzstrafverfahren ein-

zustellen (§§ 136, 157 FinStrG). 

Zusammengefasst ergibt sich somit, dass der Berufungswerber eine Verkürzung an Umsatz-

steuer für 08-11/2003 sowie 01/2005 und 03-09/2005 in Höhe von insgesamt € 9.603,75 zu 

verantworten hätte. 

Eine nähere Aufschlüsselung des strafbestimmenden Wertbetrages wurde im Spruch des an-

gefochtenen Erkenntnisses nicht vorgenommen. In der Begründung des angefochtenen Er-

kenntnisses wurde der „hinterzogene Betrag“ für U 01-12/2003 mit € 1.424,81 und für U 01-

09/2005 mit € 3.718,57 angegeben. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass 
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eine Saldierung von Umsatzsteuerzahllasten mit der in einem anderen Zeitraum entstandenen 

Umsatzsteuergutschrift nicht zulässig ist. 

Aufgrund des Verböserungsverbotes des § 161 Abs. 3 FinStrG kann die Berufungsbehörde den 

dem Berufungswerber vorzuwerfenden strafbestimmenden Wertbetrag nicht erhöhen. Die 

Vorinstanz hat dem Berufungswerber für den gesamten Tatzeitraum lediglich einen strafbe-

stimmenden Wertbetrag von insgesamt € 5.143,38 zur Last gelegt; dieser ist auch der gegen-

ständlichen Berufungsentscheidung zugrunde zu legen. Aus den obigen Feststellungen der 

Berufungsbehörde ergibt sich damit (unter Berücksichtigung des Verböserungsverbotes), dass 

der Berufungswerber als Abgabepflichtiger unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von 

dem § 21 UStG 1994 entsprechenden Voranmeldungen betreffend die Zeiträume 08-11/2003 

sowie 01/2005 und 03-09/2005 eine Verkürzung von Vorauszahlungen an Umsatzsteuer in 

Höhe von jedenfalls € 5.143,38 bewirkt hat.  

Hinsichtlich der Zeiträume 01-07/2003, 12/2003 und 02/2005 war das Finanzstrafverfahren 

hingegen einzustellen. 

Die Strafbarkeit einer Abgabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG ist dann ausge-

schlossen, wenn der Strafbarkeit einer nachfolgenden Abgabenhinterziehung gemäß § 33 

Abs. 1 FinStrG kein Hindernis entgegensteht (vgl etwa VwGH 27.2.2001, 99/13/0103). Da im 

gegenständlichen Fall der Berufungswerber die Höhe der Umsatzsteuervorauszahlungen für 

08-11/2003 (wenn auch verspätet) und ebenso jene für 01/2005 und 03-09/2005 (ebenfalls 

verspätet) bekannt gegeben hat, liegt hier keine (versuchte) Abgabenhinterziehung nach § 33 

Abs. 1 FinStrG, sondern – wie bereits im angefochtenen Erkenntnis ausgesprochen – eine 

solche nach § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG vor. Anzumerken ist, dass aufgrund der mehrere Monate 

auseinander liegenden Tatzeiträume hier keine einheitliche Tathandlung und damit kein 

fortgesetztes Delikt vorliegt. 

Für die Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG wird bezüglich der Pflichtver-

letzung Vorsatz (bedingter Vorsatz im Sinne des § 8 Abs. 1, 2. Halbsatz FinStrG genügt) und 

betreffend den Verkürzungserfolg Wissentlichkeit vorausgesetzt. Gemäß § 8 Abs. 1 FinStrG 

handelt vorsätzlich, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild 

entspricht; dazu genügt es, dass der Täter diese Verwirklichung ernstlich für möglich hält und 

sich mit ihr abfindet. 

Es ist in Unternehmerkreisen allgemein bekannt, dass Umsatzsteuervoranmeldungen recht-

zeitig abzugeben bzw. Umsatzsteuervorauszahlungen entsprechend zu entrichten sind. Hierbei 

handelt es sich hier um Bestimmungen, die kein steuerliches Spezialwissen voraussetzen. Der 

Berufungswerber hat in der mündlichen Verhandlung vor der Finanzstrafbehörde erster 
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Instanz am 12. April 2006 angegeben, es sei ihm (in den hier gegenständlichen Zeiträumen) 

schon bewusst gewesen, dass monatlich die Umsatzsteuer an das Finanzamt zu zahlen sei. 

Der Grund dafür, dass der Beschwerdeführer seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen nicht 

mehr nachgekommen ist, ist in seinen „dramatischen finanziellen Schwierigkeiten“ (so seine 

Angaben in der oben angeführten mündlichen Verhandlung) zu sehen. Zweifellos hat er 

aufgrund seiner langjährigen unternehmerischen Erfahrungen gewusst, dass er durch das 

Unterlassen der Bekanntgabe der geschuldeten Beträge und das Nichtentrichten der Umsatz-

steuervorauszahlungen eine Abgabenverkürzung bewirkt. Der Berufungswerber hat damit vor-

sätzlich (in Form der Wissentlichkeit im Hinblick auf den Verkürzungserfolg) gehandelt und so-

mit auch die subjektive Tatseite des § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG verwirklicht. 

Zum Berufungsvorbringen ist zu bemerken, dass sich die Höhe der hinterzogenen Beträge in 

den nunmehr strafrelevanten Zeiträumen aus den Angaben des Berufungswerbers im Abga-

benverfahren ergibt (und zudem aufgrund des Verböserungsverbotes nicht mit der tatsächlich 

festgestellten Höhe berücksichtigt wurden konnte). Wenn der Berufungswerber vorbringt, er 

sei nicht in der Lage gewesen, die Umsatzsteuer zu begleichen, so ist darauf zu verweisen, 

dass sich die Frage der Zahlungsunfähigkeit des Abgabenschuldners auf die Frage der Ein-

bringlichkeit der Abgabenschuld reduziert, die hier unbeachtlich ist; von der strafrechtlichen 

Haftung hätte sich der Berufungswerber durch Erfüllung seiner Offenlegungspflicht befreien 

können (vgl. etwa VwGH 22.10.1997, 97/13/0113). 

Hinsichtlich der Strafbemessung ist auszuführen: 

Die Abgabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG wird gemäß § 33 Abs. 5 FinStrG 

mit einer Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages geahndet. Ausgehend vom 

erwiesenen Verkürzungsbetrag von insgesamt € 5.143,38 beträgt die vom Gesetzgeber im 

gegenständlichen Fall angedrohte höchstmögliche Geldstrafe € 10.286,76. 

Gemäß § 23 Abs. 1 FinStrG ist Grundlage für die Strafbemessung zunächst die Schuld des 

Täters. Gemäß § 23 Abs. 2 und 3 FinStrG sind bei Bemessung der Strafe weiters die Er-

schwerungs- und Milderungsgründe gegeneinander abzuwägen und die persönlichen Ver-

hältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen. 

Gemäß § 23 Abs. 4 FinStrG idF des SteuerreformG 2005, BGBl. I 2004/57, in Geltung ab 

5. Juni 2004, ist bei Finanzvergehen, deren Strafdrohung sich wie hier nach einem Wertbetrag 

richtet, die Bemessung der Geldstrafe mit einem Zehntel des Höchstmaßes der angedrohten 

Geldstrafe unterschreitenden Betrag nur zulässig, wenn besondere Gründe vorliegen. 



Seite 10 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Wenngleich diese Bestimmung als ausdrückliche Regelung für die gegenständlichen Finanz-

straftaten des Berufungswerbers in Anbetracht der Bestimmung des § 4 Abs. 2 FinStrG ledig-

lich auf die Zeiträume 01/2005 und 03-09/2005 anwendbar ist, ergibt sich auch aus dieser 

Festschreibung einer Strafzumessungsregel jedenfalls ein wichtiger Hinweis zur Beachtung 

einer ausreichenden, bereits zuvor geforderten Generalprävention. 

Die Vorinstanz hat bei der Strafzumessung zutreffenderweise die bisherige Unbescholtenheit 

des Berufungswerbers und die teilweise Schadensgutmachung als mildernd, als erschwerend 

hingegen das deliktische Verhalten über einen längeren Zeitraum gewertet. Die Geldstrafe 

wurde mit € 1.000,00 ausgemessen, das sind rund 9,72% des Strafrahmens. Zwar führten die 

oben dargestellten Feststellungen der Berufungsbehörde nicht zu einer Verminderung des 

strafbestimmenden Wertbetrages (vielmehr verhindert das Verböserungsverbot des § 161 

Abs. 3 FinStrG, dass dieser Entscheidung die volle Höhe der verkürzten Beträge zugrunde 

gelegt werden kann), es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich nunmehr ergeben hat, dass 

der Tatzeitraum kürzer und die Anzahl der für den Schuldspruch relevanten Tathandlungen 

geringer ist wie von der Vorinstanz festgestellt. Weiters ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 

mit den Verfehlungen nur ein vorübergehender Abgabenkredit erzwungen werden sollte, eine 

angestrebte dauernde Abgabenvermeidung im Sinne des § 33 Abs. 1 FinStrG aber nicht vor-

geworfen worden ist. Auch die Mitwirkung des Berufungswerbers an der Aufklärung der straf-

relevanten Sachverhalte in Form der nachträglichen Abgabenerklärungen und die finanzielle 

Zwangslage, welche ihn offenkundig zu seinem Fehlverhalten verleitet hatte, sind neben der 

bereits angeführten bisherigen Unbescholtenheit und teilweisen Schadensgutmachung als 

mildernd zu werten. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände und unter Bedachtnahme auf die in der mündlichen 

Verhandlung vor der Vorinstanz vom 12. April 2006 erhobenen persönlichen und wirtschaftli-

chen Verhältnisse erscheint eine Geldstrafe in Höhe von € 900,00, im Falle deren Uneinbring-

lichkeit eine an deren Stelle tretende Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag als gerade noch 

schuld- und tatangemessen. Eine weitere Reduzierung der Strafe kommt aus spezial- wie aus 

generalpräventiven Gründen nicht in Betracht. 

Der Ausspruch über die Kosten des Verfahrens gründet auf § 185 Abs. 1 lit. a FinStrG. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Innsbruck, am 11. Dezember 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


